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Lande ohne Ausnahme und in allen
Fällen,

b) gegen sämmtliche Königlich Preußi¬
sche Lande ohne Ausnahme und in al¬
len Fällen,

c) gegen sämmtliche Königlich Schwe¬
dische Lande, jedoch nur in Erbschafts- ,
fällen,

als aufgehoben zu betrachten sey, mithin in
sämmtliche« Herzoglichen Landen ohne Aus¬
nahme gegen obgedachte Staaten und Lande
weder von Seiten des Landesherrlichen Fis-
cus, noch von Seiten irgend einer Stadt,
Patrimonialherrschaft oder Corporation,
welcher dieses Recht vorhin etwa zugestan¬
den haben möchte, weiter ausgeübt werden
solle, und zwar dergestalt, daß diese Be¬
stimmung sich auch auf alle jetzt etwan an¬
hängige Fälle erstrecken solle: so wird sol¬
ches hiedurch zur Nachricht und Nachachtung
eines jeden, den es angeht, öffentlich be¬
kannt gemacht.

n ) Cammer -Bekanntmachung vom
iZ. Febr . xubl . 20. ej . 1317.

Es wird hiermit zur allgemeinen Wis- Schließung der
senschaft gebracht: daß in Betracht der im
gegenwärtigen Winter Statt gehabten ge¬
linden Witterung der Zeitpunkt der Schlie-


	Seite 13

